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BUDE 2024 Nr. 043
Allg. Verwaltungsrecht, Baurecht, Art. 153 PBG, Art. 19 und Art. 48 VRP. 
Erfüllt die Einsprache die erforderlichen Voraussetzungen von Art. 153 Abs. 3 
PBG ist auf die Einsprache einzutreten. Daraus folgt, dass Art. 153 Abs. 4 
PBG nicht mehr zur Anwendung gelangt, sondern vielmehr Art. 19 VRP zum 
Tragen kommt. Somit haben die Einsprechenden das Recht, bis zum 
Abschluss des Verfahrens neue Begehren zu stellen und sich auf neue 
Tatsachen und Beweismittel sowie Vorschriften zu berufen. Die Vorinstanz 
hätte also die mit der Einspracheergänzung eingebrachten Rügen einzeln 
und vertieft überprüfen müssen sowie ferner auch im Entscheid aufzeigen 
sollen, weshalb sie diese Rügen als unbegründet erachtet. Eine lediglich 
pauschale Abweisung der Rügen mit dem Hinweis man hätte sie im Rahmen 
der Bewilligungsfähigkeit allgemein geprüft reicht bei Weitem nicht aus und 
verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehör (Erw. 3.4). Keine Heilung der 
Verletzung des rechtlichen Gehörs im Rekursverfahren (Erw. 4.2). 
Gutheissung des Rekurses.
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Entscheid Nr. 43/2024 vom 13. Mai 2024 

Rekurrentin 

 

 

 A.___AG 

vertreten durch lic.iur. M.B.L. HSG Rony Kolb, Rechtsanwalt, 

Diepoldsauerstrasse 24, 9443 Widnau 

 

  gegen 

 

Vorinstanz  Gemeinderat Z.___ 

 

Rekursgegner 

 

 B.___ 

 

Betreff  Baubewilligung (Abbruch bestehende Gebäude und Neubau Reihen-

Einfamilienhäuser mit Tiefgarage) 
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Sachverhalt 

A.  

B.___ ist Eigentümer von Grundstück Nr. 001, Grundbuch Z.___, an 

der G.___strasse in Z.___. Das Grundstück liegt gemäss geltendem 

Zonenplan der Gemeinde Z.___ in der Wohn- und Gewerbezone 

(WG2). Es ist mit einem Gebäude (Vers.-Nr. 002) und einem Magazin 

(Vers.-Nr. 003) überbaut. Die A.___AG ist Eigentümerin von Grund-

stück Nr. 004. 

 

B.  

a) Mit Baugesuch vom 5. November 2021 beantragte B.___ beim 

Gemeinderat Z.___ die Baubewilligung für den Neubau von Reihen-

einfamilienhäusern sowie den Teilabbruch mit Umbauarbeiten beim 

bestehenden Magazin (Vers.-Nr. 003) und den Abbruch des Gebäu-

des Vers.-Nr. 002 auf dem Grundstück Nr. 001.  

 

b)  

aa) Innert der Auflagefrist vom 16. Juni bis 15. Juli 2022 erhob die 

A.___AG Einsprache gegen das Bauvorhaben. Sie rügte unter ande-

rem die Tiefgarage sei nicht bewilligungsfähig, weil der kleine Grenz-

abstand nicht eingehalten sei. Zudem sei der Niveaupunkt von drei 

(Häuser 1-3) der vorgesehenen Reiheneinfamilienhäuser falsch be-

rechnet worden. Ferner seien zu wenig Parkplätze vorhanden. 

Schliesslich führe die Nichteinhaltung des Grenzabstands der Balkone 

zu übermässigen Immissionen. 

 

bb) Die Einsprache wurde B.___ zur Stellungnahme zugestellt. In-

nert Frist reichte B.___ eine Stellungnahme ein, welche der A.___AG 

am 8. August 2022 zur Kenntnisnahme und zur Möglichkeit des Rück-

zugs der Einsprache zugestellt wurde. Mit Schreiben vom 27. Dezem-

ber 2022 wurde der A.___AG ein Situationsplan zur Stellungnahme 

zugestellt, in welchem die Markierungspunkte mit Höhenangaben der 

Häuser 1/2/3 für die Berechnung der Niveaupunkte eingezeichnet wur-

den. Mit Schreiben vom 9. Januar 2023 zeigte lic.iur. Anton Hidber, 

Rechtsanwalt, Mels, der Gemeinde Z.___ an, dass die A.___AG ihn 

mit der Interessenwahrung beauftragt habe und ersuchte um Frister-

streckung. 

 

cc) Nach mehrmaliger Fristerstreckung reichte die A.___AG mit 

Schreiben vom 7. März 2023 eine Einspracheergänzung ein, in wel-

cher weitere Beanstandungen des Bauvorhabens eingebracht wur-

den.  

 

c) Mit Beschluss vom 4. Juli 2023 erteilte der Gemeinderat Z.___ 

die Baubewilligung unter Bedingungen und Auflagen und wies die Ein-

sprache der A.___AG ab bzw. trat auf die erst in der Einspracheergän-

zung gestellten Rechtsbegehren und Beanstandungen infolge Ver-

spätung nicht ein.  
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C.  

Gegen diesen Beschluss erhob die A.___AG durch ihren 

Rechtsvertreter mit Schreiben vom 28. Juli 2023 Rekurs beim Bau- 

und Umweltdepartement. Mit Rekursergänzung vom 29. August 2023 

werden seitens der A.___AG – neu vertreten durch lic.iur. M.B.L. HSG 

Rony Kolb, Rechtsanwalt, Widnau – folgende Anträge gestellt:  

 
1. Der Bau- und Einspracheentscheid Nr. 2021-81 be-

treffend Baubewilligung (Abbruch bestehendes Ge-
bäude und Neubau Reihen-Einfamilienhäuser mit Tief-
garage, GS Nrn. 001 und 005, G.___strasse) sei voll-
umfänglich aufzuheben.  

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der 
Rekursgegner.  

Zur Begründung wird unter anderem geltend gemacht, der Niveau-

punkt sei falsch berechnet sowie die Ausnützungsziffer nicht eingehal-

ten worden. Zudem hätte die Vorinstanz nur wahlweise Argumente der 

Rekurrentin behandelt und weitere vorgebrachte Rügen gar nicht ge-

würdigt. Es fehle bereits an der umfassenden Bearbeitung der einge-

reichten Rechtsschriften im Einspracheverfahren. 

 

D.  

Mit Vernehmlassung vom 25. Oktober 2023 beantragt die Vorinstanz, 

den Rekurs unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung wird unter 

anderem geltend gemacht, dass die erst mit der Einspracheergänzung 

eingereichten Beanstandungen zu spät erfolgt seien und es deshalb 

opportun sei, dass zu diesen Rügen nicht im Einzelnen Stellung ge-

nommen werde. 

 

E.  

Auf die weiteren Ausführungen der Verfahrensbeteiligten in den vor-

genannten Eingaben wird – soweit erforderlich – in den Erwägungen 

eingegangen.  

Erwägungen 

1.  

1.1 Die Zuständigkeit des Bau- und Umweltdepartementes ergibt 

sich aus Art. 43bis des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege 

(sGS 951.1; abgekürzt VRP).  

 

1.2 Die Frist- und Formerfordernisse von Art. 47 Abs. 1 und Art. 48 

VRP sind erfüllt. Die Rekursberechtigung ist gegeben (Art. 45 VRP). 

Auf den Rekurs ist einzutreten.  

 

2.  

Am 1. Oktober 2017 ist das Planungs- und Baugesetz (sGS 731.1; 

abgekürzt PBG) in Kraft getreten und das Baugesetz vom 6. Juni 1972 
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(nGS 8, 134; abgekürzt BauG) aufgehoben worden (Art. 172 Bst. a 

PBG). Der erstinstanzliche Einsprache- und Baubewilligungsent-

scheid erging am 4. Juli 2023. Mithin sind vorliegend grundsätzlich die 

Bestimmungen des PBG anwendbar, sofern sie gemäss Anhang zum 

Kreisschreiben «Übergangsrechtliche Bestimmungen im PBG» vom 

8. März 2017 (Baudepartement SG, Juristische Mitteilungen 2017/I/1) 

als unmittelbar anwendbar erklärt werden. Im Übrigen gelangen wei-

terhin das Baugesetz und das entsprechende Baureglement zur An-

wendung.  

 

3.  

Die Rekurrentin macht geltend, die Vorinstanz hätte gewisse erst mit 

der Einspracheergänzung erhobene Rügen gar nicht gewürdigt. Sie 

rügt damit eine Verletzung der Begründungspflicht bzw. des 

Anspruchs auf rechtliches Gehör. 

 

3.1 Der aus Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung (SR 101; abge-

kürzt BV) fliessende Anspruch auf rechtliches Gehör ist ein Verfah-

rensrecht und setzt ein hängiges Verwaltungsverfahren voraus 

(M. ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Ge-

hör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Abhandlungen 

zum schweizerischen Recht, Heft 637, Bern 2000, S. 206 f.). Er dient 

einerseits der Sachaufklärung und stellt anderseits ein persönliches 

Mitwirkungsrecht der Parteien dar. Zu den wesentlichen Inhalten ge-

hören die Orientierung und die Möglichkeit zur Äusserung vor Erlass 

einer Verfügung, das Recht auf Akteneinsicht, das Recht auf Teil-

nahme am Beweisverfahren und der Anspruch auf Prüfung und auf 

einen begründeten Entscheid (BUDE Nr. 31/2024 vom 28. März 2024 

Erw. 3.1). 

 

3.1.1 Der Anspruch auf rechtliches Gehör verlangt, dass die Behörde 

die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffe-

nen auch tatsächlich hört, sorgfältig und ernsthaft prüft und in der Ent-

scheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die grundsätzliche Pflicht 

der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Der Bürger soll wissen, 

warum die Behörde entgegen seinem Antrag entschieden hat. Die Be-

gründung eines Entscheids muss so abgefasst sein, dass der Be-

troffene ihn gegebenenfalls sachgerecht anfechten kann. Dies ist nur 

möglich, wenn sowohl er wie auch die Rechtsmittelinstanz sich über 

die Tragweite des Entscheids ein Bild machen können. In diesem Sinn 

müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von de-

nen sich die Behörde leiten liess und auf welche sich ihr Entscheid 

stützt. Das bedeutet indessen nicht, dass sich diese ausdrücklich mit 

jeder tatbeständlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand 

auseinandersetzen muss. Vielmehr kann sie sich auf die für den Ent-

scheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (BGE 134 I 83 

Erw. 4.1 mit Hinweisen). Die Begründung muss jedoch auf jeden Fall 

angemessen und hinreichend, d.h. nachvollziehbar und verständlich, 

sein. Dabei sind die Anforderungen an die Begründung umso höher, 

je grösser der Entscheidungsspielraum der Behörde ist und je stärker 

ein Entscheid in die individuellen Rechte eingreift (BGE 112 Ia 107 
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Erw. 2b mit Hinweisen; BUDE Nr. 92/2022 vom 10. Oktober 2022 

Erw. 4.1). 

 

3.1.2  Nach Art. 153 Abs. 1 PBG kann während der Auflagefrist bei 

der für die Bewilligung zuständigen Behörde schriftlich öffentlich-recht-

liche Einsprache erhoben werden. Gilt die Auflage- und Einsprache-

frist von 14 Tagen, wird im Baubewilligungsverfahren auf Antrag eine 

einmalige Nachfrist von 14 Tagen für Antragstellung und Begründung 

angesetzt (Art. 153 Abs. 4 PBG). Aus der parlamentarischen Beratung 

des Planungs- und Baugesetzes geht hervor, dass von der (früher 

analog auch für das Einspracheverfahren geltenden) Regelung von 

Art. 48 VRP bewusst abgewichen und die Erstreckung der Frist zur 

Nachreichung von Antrag und Begründung einer Einsprache nicht 

(mehr) ins Ermessen der zuständigen Gemeindebehörde gestellt, son-

dern ausdrücklich auf eine einmalige Verlängerung mit einer vorgege-

benen Dauer von 14 Tagen begrenzt werden sollte (Protokolle der vor-

beratenden Kommission des Kantonsrates [VoKo] vom 15. Januar 

2016, S. 49, 51 f., 53 und 55, und vom 26. Januar 2016, S. 29). Die 

nach Art. 153 Abs. 4 PBG mögliche vierzehntägige Nachfrist für die 

Einspracheergänzung beginnt unmittelbar mit Ablauf der vierzehntägi-

gen Auflagefrist und dem Einsprechenden stehen für Antragstellung 

und Begründung somit insgesamt höchstens 28 Tage zur Verfügung 

(BUDE Nr. 88/2021 vom 20. Dezember 2021 Erw. 2.2.2). 

 

3.1.3 Gemäss Art. 19 VRP untersteht im erstinstanzlichen sowie im 

nichtstreitigen Verfahren das Recht, neue Begehren zu stellen und 

neue Tatsachen, Beweismittel und Vorschriften geltend zu machen, 

grundsätzlich keiner Beschränkung. Die Verfahrensbeteiligten können 

bis zum Abschluss des Verfahrens neue Begehren stellen und sich auf 

neue Tatsachen und Beweismittel sowie Vorschriften berufen. Das 

Verwaltungsverfahren beginnt mit der Einleitung des Verfahrens von 

Amtes wegen oder auf Gesuch hin und endet mit der Eröffnung der 

Verfügung der erstinstanzlichen Behörde. Als erstinstanzliches Ver-

fahren gilt ebenso das Einspracheverfahren. Das Verwaltungsverfah-

ren wird bei Einspracheerhebung erst mit dem Einspracheentscheid 

abgeschlossen. Die Beteiligten dürfen daher bis zu diesem Zeitpunkt 

neue Vorbringen geltend machen. Nachträgliches Vorbringen von Be-

gehren, Tatsachen oder Beweismitteln, deren rechtzeitige Geltendma-

chung möglich oder zumutbar gewesen wäre, kann zu Kostenfolgen 

führen (vgl. Art. 95 VRP). Neue Rechtsbegehren sind im erstinstanzli-

chen Verfahren unbeschränkt zulässig und keinen Schranken unter-

worfen. Neue rechtliche Argumentationen können grundsätzlich ohne 

Einschränkungen vorgebracht werden, soweit diese im Rahmen der 

zu beurteilenden Rügen bestehen, wobei sich gemäss oben Ausge-

führtem diese nicht einmal im Rahmen der zu beurteilenden Rügen zu 

bewegen hätten (M. E. LOOSER/M. LOOSER-HERZOG, in: Rizvi/Schind-

ler/Cavelti [Hrsg.], Praxiskommentar zum Gesetz über die Verwal-

tungsrechtspflege [VRP], Zürich/St.Gallen 2020, Art. 19 N 3 ff.). 
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Das Verwaltungsgericht hat in seinem Entscheid B 2022/173 vom 

12. Juli 2023 (Erw. 3.1) seine Praxis bis zu welchem Zeitpunkt inner-

halb eines Verfahrens neue Tatsachenbehauptungen bzw. Sachver-

haltsvorbringen sowie neue Beweismittel im Rahmen des Streitgegen-

stands vorgebracht werden dürfen geändert. Es hielt fest, dass die 

Parteien (auch) im verwaltungsinternen Rekursverfahren berechtigt 

seien, neue Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel vorzubringen 

und dies bis zum Abschluss des verwaltungsinternen Rekursverfah-

rens und nicht etwa nur bis und mit einem allfälligen Augenschein  

(oder gar nur innerhalb der angesetzten Frist zur Rekursergänzung). 

Dies muss umso mehr auch für das kommunale Einspracheverfahren 

gelten.  

 

3.2 Die Vorinstanz hält in ihrem Einspracheentscheid fest, dass ge-

mäss Art. 153 Abs. 1 PBG während der Auflagefrist schriftlich öffent-

lich-rechtliche Einsprache erhoben werden könne. Abs. 4 sähe vor, 

dass auf Antrag eine einmalige Nachfrist von 14 Tagen für Antragstel-

lung und Begründung angesetzt werde, soweit die Auflage- und Ein-

sprachefrist von 14 Tagen gelte. Vorliegend sei keine Fristerstreckung 

für die Einspracheergänzung beantragt, sondern direkt eine begrün-

dete Einsprache eingereicht worden. Soweit die Einsprecherin mit Ein-

gabe vom 7. März 2023 über das rechtliche Gehör zum mit Schreiben 

vom 27. Dezember 2022 nachgereichten Situationsplan hinaus ihre 

Einsprache ergänzte, sei dies nach Ablauf der hierzu zur Verfügung 

gestandenen Frist erfolgt. Auf die erst im Rahmen der als Ein-

spracheergänzung bezeichnete Eingabe vom 7. März 2023 gestellten 

Rechtsbegehren sei deshalb nicht einzutreten. Zudem brauche die in 

der nämlichen Eingabe ergänzte Begründung aufgrund der Ver-

spätung im vorliegenden Einspracheentscheid nicht gewürdigt wer-

den. Aufgrund der von Amtes wegen zu erfolgenden Sachverhalts- 

und Rechtanwendung seien die in der Begründung vorgebrachten Hin-

weise jedoch bei der Prüfung der Bewilligungsfähigkeit zu berücksich-

tigen. In der Vernehmlassung im vorliegenden Rekursverfahren hält 

die Vorinstanz im Weiteren fest, dass selbst wenn die Rekurrentin auf-

grund der jüngsten Rechtsprechung Anrecht auf Berücksichtigung ih-

rer erst später eingereichten Vorbringen hätte, der Ablauf der Ein-

sprachefrist zumindest hinsichtlich der Begründungspflicht nicht fol-

genlos bleiben könne. Es sei deshalb opportun, dass zu den erst zu 

einem späteren Zeitpunkt vorgebrachten Beanstandungen nicht im 

Einzelnen Stellung genommen werde.  

 

3.3 Die Vorinstanz hat unter anderem folgende Rügen nicht beur-

teilt: Die Falschberechnung der Geschosse, die Nichteinhaltung des 

Strassenabstands und der Ausnützungsziffer. Im Weiteren ist sie auch 

nicht auf die Rügen betreffend die Bewilligungsunfähigkeit der Sam-

melgarage, des Verkehrssicherheitsrisikos der geplanten Besucher-

parkplätze, das Fehlen eines Sichtweitennachweises und eines Ener-

gienachweises eingegangen. Hinsichtlich der Niveaupunkte sowie der 

Überschreitung der zulässigen Höhe hat sie im angefochtenen Ent-

scheid zwar Ausführungen gemacht und diese in der im Rekurs einge-

reichten Vernehmlassung auch nochmals kurz erläutert. Allerdings 
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sind im Entscheid nicht alle Niveaupunkte der vorgesehenen Häuser 

beurteilt worden, sondern lediglich der Häuser 1-3, die Niveaupunkte 

der übrigen Häuser wurden im Entscheid nicht thematisiert. 

 

3.4 Gemäss Sachverhalt wurde durch die Rekurrentin innert Frist 

eine begründete Einsprache mit Anträgen eingereicht. Somit erfüllt die 

Eingabe die erforderlichen Voraussetzungen – nämlich einen Antrag 

und eine Begründung zu enthalten – von Art. 153 Abs. 3 PBG und auf 

die Einsprache war einzutreten. Daraus folgt, dass Art. 153 Abs. 4 

PBG nicht mehr zur Anwendung gelangt, sondern vielmehr Art. 19 

VRP zum Tragen kommt. Wie oben (in Erw. 3.1.3) bereits ausgeführt, 

haben somit die Einsprechenden das Recht bis zum Abschluss des 

Verfahrens neue Begehren zu stellen und sich auf neue Tatsachen 

und Beweismittel sowie Vorschriften zu berufen. Die Vorinstanz hätte 

also die mit Einspracheergänzung vom 7. März 2023 eingebrachten 

Rügen einzeln und vertieft überprüfen müssen sowie ferner auch im 

Entscheid aufzeigen sollen, weshalb sie diese Rügen als unbegründet 

erachtet. Eine lediglich pauschale Abweisung der Rügen mit dem Hin-

weis man hätte sie im Rahmen der Bewilligungsfähigkeit allgemein ge-

prüft reicht bei Weitem nicht aus und verletzt den Anspruch auf recht-

liches Gehör. Auch wenn die Vorinstanz gewisse Themenbereiche – 

welche in der Einspracheergänzung beinhaltet waren – zum Teil beur-

teilt hat, so wurden mehrere gerügte Beanstandungen nicht behandelt, 

obwohl dies gemäss oben Ausgeführtem notwendig gewesen wäre. 

Dadurch hat sie ihre Begründungspflicht verletzt und es liegt eine Ver-

letzung des rechtlichen Gehörs vor.  

 

4.  

Die Rüge betreffend Verletzung des rechtlichen Gehörs erweist sich 

somit als begründet. Es ist daher im Nachfolgenden zu klären, ob eine 

Heilung möglich ist. 

 

4.1 Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist nach der Rechtspre-

chung formeller Natur und führt bei seiner Verletzung grundsätzlich zur 

Aufhebung des betreffenden Entscheids und zur Rückweisung der 

Streitsache an die Vorinstanz. Nach der Rechtsprechung des Bundes-

gerichtes kann ein solcher Verfahrensmangel durch die Gewährung 

des rechtlichen Gehörs in einem nachfolgenden Rechtsmittelverfahren 

nur geheilt werden, wenn der Rechtsmittelinstanz die volle Überprü-

fungsbefugnis zusteht und sie von diesem Recht tatsächlich Gebrauch 

macht (BGE 126 I 72). Die Heilung des Verfahrensmangels ist ausge-

schlossen, wenn es sich um eine besonders schwerwiegende Verlet-

zung der Parteirechte handelt, und sie soll die Ausnahme bleiben 

(BGE 124 V 180 Erw. 4a). Zurückhaltung ist ebenfalls am Platz, wenn 

es um die Beurteilung von Ermessensfragen geht und der Vorinstanz 

ein erheblicher Beurteilungsspielraum zukommt. Wenn hingegen die 

unterbliebene Anhörung nachgeholt werden kann und die Rechtsmit-

telbehörde mit derselben Kognition entscheidet, wird eine Heilung zu-

gelassen (CAVELTI/VÖGELI, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton 

St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz. 990; BUDE Nr. 11/2023 vom 25. Januar 

2023 Erw. 4.6). 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-180%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page180


 

 

 

 

 

 
 
 

Entscheid des Bau- und Umweltdepartementes SG (Nr. 43/2024), Seite 8/10 

 

4.2 Im vorliegenden Fall verfügt die Rekursinstanz zwar über volle 

Kognition und die Vorinstanz hat sich zu gewissen Rügen, welche sie 

im erstinstanzlichen Verfahren unbehandelt liess, nun im Rahmen des 

Rekursverfahrens geäussert. Dennoch wurde eine Vielzahl der gel-

tend gemachten Rügen von der Vorinstanz bisher überhaupt nicht be-

handelt bzw. hat sie sich zu diesen nicht geäussert. Bei einer derarti-

gen Häufung wiegt die Verletzung der Begründungspflicht schwer und 

ist eine Heilung im Rekursverfahren grundsätzlich nicht angezeigt. Der 

Bau- und Einspracheentscheid ist somit aufzuheben und zur Neube-

urteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 

 

4.3 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz zu Unrecht 

die in der Einspracheergänzung vorgebrachten Rügen nicht behandelt 

hat. Die angefochtene Baubewilligung und der Einspracheentscheid 

des Gemeinderates Z.___ sind deshalb aufzuheben. Der Rekurs er-

weist sich als begründet und ist im Sinn der Erwägungen gutzuheis-

sen.  

 

5.  

5.1 Nach Art. 95 Abs. 1 VRP hat in Streitigkeiten jener Beteiligte die 

Kosten zu tragen, dessen Begehren ganz oder teilweise abgewiesen 

werden. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtes unter-

scheiden sich Bauprozesse, an denen Bauwillige und Einsprechende 

mit einem direkten Interesse am Prozessausgang teilnehmen, grund-

sätzlich nicht von den Verfahren vor Zivilgerichten. Die Prozesskosten 

werden deshalb in diesen Fällen jeweils in der Regel nicht dem Ge-

meinwesen, sondern den beteiligten Privaten auferlegt (VerwGE vom 

16. November 1998 i.S. E.D.). Indessen ist zu beachten, dass das Er-

folgsprinzip in gewissen, vom Gesetz ausdrücklich geregelten Fällen 

durch das Verursacherprinzip durchbrochen wird (VerwGE B 1999/57 

vom 17. August 1999). So gehen unter anderem Kosten, die ein Ver-

fahrensbeteiligter durch Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschrif-

ten verursacht hat, unabhängig vom Prozessausgang zu dessen Las-

ten (Art. 95 Abs. 2 VRP). 

 

5.2 Die aufgeführte schwerwiegende Verletzung des rechtlichen 

Gehörsanspruchs der Rekurrentin stellt eine Verletzung grundlegen-

der Verfahrensrechte dar. Es rechtfertigt sich deshalb, die amtlichen 

Kosten in der Höhe von Fr. 3'000.– (Nr. 20.13.01 des Gebührentarifs 

für die Kantons- und Gemeindeverwaltung, sGS 821.5) der Politischen 

Gemeinde Z.___ aufzuerlegen und – wie es in solchen Fällen der Pra-

xis des Bau- und Umweltdepartementes entspricht (BUDE Nr. 3/2024 

vom 19. Januar 2024 Erw. 6.2 mit Hinweisen) – auf die Erhebung nicht 

zu verzichten. 

 

5.3 Der von der Rekurrentin am 10. August 2023 geleistete Kosten-

vorschuss von Fr. 1'800.– ist zurückzuerstatten. 

 

6.  

Rekurrentin und Vorinstanz stellen ein Begehren um Ersatz der aus-

seramtlichen Kosten. 
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6.1 Im Rekursverfahren werden ausseramtliche Kosten entschädigt, 

soweit sie auf Grund der Sach- und Rechtslage notwendig und ange-

messen erscheinen (Art. 98 Abs. 2 VRP). Die ausseramtliche Entschä-

digung wird den am Verfahren Beteiligten nach Obsiegen und Unter-

liegen auferlegt (Art. 98bis VRP). Die Vorschriften der Schweizerischen 

Zivilprozessordnung (SR 272) finden sachgemäss Anwendung 

(Art. 98ter VRP).  

 

6.2 Die Rekurrentin obsiegt mit ihren Anträgen. Da das Verfahren 

zudem in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bot, 

die den Beizug eines Rechtsvertreters rechtfertigen, besteht grund-

sätzlich Anspruch auf eine ausseramtliche Entschädigung (Art. 98bis 

VRP). Weil keine Kostennote vorliegt, ist die ausseramtliche Entschä-

digung in Anwendung von Art. 6 in Verbindung mit Art. 22 der Hono-

rarordnung (sGS 963.75) ermessensweise auf Fr. 2'750.– festzule-

gen; sie ist von der Politischen Gemeinde Z.___ zu bezahlen. 

 

6.3 Die Vorinstanz hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Ersatz der 

ausseramtlichen Kosten (R. HIRT, Die Regelung der Kosten nach 

st.gallischem Verwaltungsrechtspflegegesetz, St.Gallen 2004, 

S. 176). Sie bringt keine Gründe vor, die ein Abweichen von dieser 

Regel rechtfertigen. Ihr Begehren ist daher abzuweisen.  

Entscheid 

1.  

a) Der Rekurs der A.___AG, Widnau, wird im Sinn der Erwägungen 

gutgeheissen. 

 

b) Der Bau- und Einspracheentscheid des Gemeinderates Z.___ 

wird aufgehoben und die Streitsache zu neuer Entscheidung an den 

Gemeinderat Z.___ zurückgewiesen. 

 

2.  

a) Der Politischen Gemeinde Z.___ wird eine Entscheidgebühr von 

Fr. 3'000.– auferlegt.  

 

b) Der am 10. August 2023 von der A.___AG geleistete Kostenvor-

schuss von Fr. 1'800.– wird zurückerstattet. 

 

3.  

a) Das Begehren der A.___AG um Ersatz der ausseramtlichen 

Kosten wird gutgeheissen. Die Politische Gemeinde Z.___ entschädigt 

die A.___AG ausseramtlich mit Fr. 2'750.–. 

 

b) Das Begehren der Politischen Gemeinde Z.___ um Ersatz der 

ausseramtlichen Kosten wird abgewiesen.   
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Die Vorsteherin 

 

 

 

Susanne Hartmann 

Regierungsrätin 
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